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Index

Baurecht - NÖ

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs4

Rechtssatz

Durch die Änderung des Familienrechts ist die früher bestandene allgemeine Vertretungsmacht des Ehegatten

weggefallen. Ein Vollmachtsverhältnis müsste behauptet werden.

Schlagworte

Amtsbekannte Familienmitglieder Ehegatten
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